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Vernehmlassung „Positionspapier Klassenassistenz“ 
 
 
Geschätzter Roger 
Liebe Kolleginnen und Kollegen 
 
Die KMK hat den Entwurf zum „Positionspapier Klassenassistenz“ eingehend 
besprochen und nimmt wie folgt dazu Stellung: 
  
Grundsätzlich sind wir sehr erfreut, dass der KLV mit diesem Papier hilft, den 
Wildwuchs in diesem Bereich einzudämmen. Der Auftrag wird unter „Zentrale 
Forderungen“ im Allgemeinen sehr gut beschrieben und die Notwenigkeit von 
Regelungen deutlich gemacht. Die Definition der Klassenassistenz und auch die 
Einsatzmöglichkeiten entsprechen ebenfalls unseren Vorstellungen.  
 
Verwirrend und alles andere als klar finden wir die folgenden Abschnitte zu Zeitraum 
und Grenzen für den Einsatz: 
 
Die Schwierigkeit bei der Anstellung von Klassenassistenzen liegt darin, dass das 
Pensum grossen Schwankungen ausgesetzt ist, wenn man die Vorgabe ernst nimmt, 
dass die Schule, die Klassen und die einzelnen Kinder die Bedürfnisse definieren. So 
braucht der Kindergarten oder eine 1. Klasse vielleicht in den ersten Wochen grosse 
Unterstützung. Hat sich der Betrieb jedoch einmal eingependelt, ist die Unterstützung 
durch eine Klassenassistenz wieder weniger gefragt. Oder zum Beispiel Kinder mit 
Behinderung, die mehr und mehr selbständig werden oder in eine Spezialschule 
wechseln. Es darf auf keinen Fall passieren, dass irgendwo Stunden generiert werden, 
nur um das Pensum der Klassenassistenz zu füllen. Eine unbefristete Anstellung mit 
fixem Pensum ist aus unserer Sicht zumindest in kleineren Gemeinden daher kaum 
möglich.  
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Ein weiterer wichtiger Punkt, der fehlt, ist eine klare Aussage zur Entlöhnung. Wie oben 
ausgeführt, ist es schwierig, ein fixes Pensum zu garantieren. Zudem gilt die 
Klassenassistenz als Hilfspersonal ohne Ausbildung – daran ändert auch ein Modul an 
der PH wenig. Die Klassenassistenz kann aus diesen Gründen nicht ein Beruf sein, der 
einen existenzsichernden Lohn generiert.  
Auf jeden Fall ist es unabdingbar, dass der Kanton, wie bei allen anderen Angestellten 
der Schule, eine Lohnvorgabe (Bandbreite) macht, innerhalb der sich die 
Schulgemeinde bewegen muss.  
 
Der ganze Abschnitt „Für welchen Zeitraum werden Klassenassistenzen eingesetzt?“ 
gehört thematisch auch zu unseren oben beschriebenen Überlegungen. 
 
Die KMK regt daher an, den Abschnitt „Zeitraum“ zu löschen und das Positionspapier 
mit dem Titel „Anstellungsbedingungen und Lohn“ (analog zu Forderungen und 
Grundverständnis) zu ergänzen und dort die angesprochenen Punkte auszuführen.  
 
Im Abschnitt „besondere Anforderungen an Führung und Qualitätssicherung“ wird von 
„erheblichem Zeitaufwand“ gesprochen, was dem Anspruch zuwiderläuft, dass die 
Klassenassistenz entlasten soll. Wir nehmen an, den erheblichen Zeitaufwand hat nur 
die Koordinationsperson. Dies kann individuell innerhalb des Berufsauftrags 
berücksichtigt werden. 
 
In der Beilage schicken wir Euch die Vernehmlassungsvorlage mit Ergänzungen, 
Korrekturen und einem Formulierungsbeispiel zu „Anstellungsbedingungen und Lohn“. 
 
Vielen Dank für die Möglichkeit der Stellungnahme. Gerne stehen wir Euch für 
vertiefende Fragen zur Verfügung. 
 
 
Freundliche Grüsse 
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